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§ 11 StGeodlG Nutzung von
Geodaten durch auslandische

offentliche Stellen

StGeodIG - Steiermarkisches Geodateninfrastrukturgesetz 2011

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

(1) 8 10 gilt sinngemaR auch fur die Nutzung der Geodatensatze und -dienste durch

1. Organe oder Einrichtungen der Europaischen Union,

2. offentliche Stellen im Sinne des Artikels 3 Z 9 lit. a und b der Inspire-Richtlinie anderer Mitgliedstaaten der
Europaischen Union und

3. Einrichtungen, die durch internationale Ubereinkiinfte geschaffen wurden und bei denen die Europaische Union
und die Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind,

sofern diese offentliche Aufgaben wahrnehmen, die direkte oder indirekte Auswirkung auf die Umwelt haben
kénnen.

(2) FUr Geodatensdtze und -dienste, die der Europdischen Union in Erfullung von Berichtspflichten des
Gemeinschaftsumweltrechts zur Verfigung gestellt werden, dirfen diesen gegenlber keine Entgelte eingehoben
werden.

(3) Die Nutzung von Geodatensatzen und -diensten darf an Bedingungen gebunden werden. Diese sind gegenuber
Organen und Einrichtungen der Europaischen Union entsprechend der Durchfihrungsbestimmung (EU) Nr. 268/2010
zu gestalten. Die Nutzung durch Stellen gemafd Abs. 1 Z 3 setzt Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit voraus.

In Kraft seit 01.05.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stgeodig/paragraf/10
file:///

	§ 11 StGeodIG Nutzung von Geodaten durch ausländische öffentliche Stellen
	StGeodIG - Steiermärkisches Geodateninfrastrukturgesetz 2011


